
Land Schleswig-Holstein   

Bekanntmachung 
über die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags 

für das Hotel- und Gaststättengewerbe 

Vom 20. September 2022 

Auf Grund des § 5 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2, 6 und 7 des Tarifvertragsgesetzes, dessen Absatz 1 durch 
Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe a des Gesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), dessen Absatz 2 durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055) und dessen Absatz 7 durch Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe d des 
Gesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) geändert worden sind, wird auf gemeinsamen Antrag der Tarif-
vertragsparteien und im Einvernehmen mit dem Tarifausschuss des Landes Schleswig-Holstein 

der Tarifvertrag zur Regelung der Jahresarbeitszeit im Hotel- und Gaststättengewerbe Schleswig-Holstein vom 
25. Juni 2018 

– erstmals kündbar zum 31. Dezember 2023 – 

abgeschlossen zwischen 

dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA, Landesverband Schleswig-Holstein e. V., Hamburger 
Chaussee 349, 24113 Kiel, einerseits, 

und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Landesbezirk Nord, Haubachstraße 74, 22765 Hamburg, 
andererseits, 

mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 mit den weiter unten stehenden Einschränkungen für allgemeinverbindlich erklärt. 

Geltungsbereich des Tarifvertrags: 

räumlich: das Land Schleswig-Holstein; 

fachlich: alle Betriebe, die gewerbsmäßig beherbergen oder den Verkauf von Speisen, Getränken oder eines von 
beiden zum Verzehr an Ort und Stelle unter ihrer Regie betreiben, einschließlich Eisdielen und ähnlicher sich 
mit dem Verkauf von Speiseeis befassende Betriebe, wie auch Trinkhallen, Verkaufsstände, Fisch-
bratküchen, Vereinshäuser, Erholungsheime, Imbissbetriebe, Selbstbedienungsrestaurants, Handels-, 
System-, Fast-Food-Gastronomie, Catering, Party-Service, Home-Delivery und so weiter; 

persönlich: sämtliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der unter den fachlichen Geltungsbereich fallenden 
Betriebe, ausgenommen der zur ihrer Ausbildung Beschäftigten. Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Musiker 
und Artisten.  

Für Diskjockeys gilt dieser Tarifvertrag nur dann, wenn diese sich in einem Festanstellungsverhältnis 
befinden.  

Die Allgemeinverbindlicherklärung ergeht mit folgenden Einschränkungen:   

a) Die Allgemeinverbindlicherklärung erstreckt sich nicht auf   

1. Betriebe/Unternehmen, die dem jeweils gültigen Spezialentgelttarifvertrag für Mitgliedsunternehmen der 
Systemgastronomie der Landesverbände im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e. V., vereinbart mit 
der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, beziehungsweise dem jeweils gültigen Entgelttarifvertrag 
zwischen dem Bundesverband der Systemgastronomie, ebenfalls vereinbart mit der Gewerkschaft Nahrung- 
Genuss-Gaststätten, kraft tariflicher Bindung unterfallen und diesen anwenden. Dies wird vermutet, wenn der 
Betrieb/das Unternehmen jeweils entsprechendes Mitglied einer der vorgenannten vertragsschließenden Arbeit-
geberorganisationen ist.   

2. Betriebe der Handelsgastronomie, soweit es sich hierbei um rechtlich unselbständige Betriebe/Betriebsteile 
eines bestehenden Handelsgeschäftes handelt und diese dem Entgelttarifvertrag des Einzelhandels, ab-
geschlossen mit der Gewerkschaft ver.di, aufgrund tariflicher Bindung unterliegen und diesen anwenden. Die 
Allgemeinverbindlicherklärung erstreckt sich – unabhängig von der Verbandsmitgliedschaft – zudem nicht auf 
Betriebe/Betriebsteile des Handels, in denen nicht überwiegend ein Tätigkeitsschwerpunkt in der Gastronomie 
liegt (Mischbetriebe mit unterrepräsentierter Gastronomie). Für die Abgrenzung kommt es auf die Einsatz-
stunden der Mitarbeiter am Standort des Betriebs/Betriebsteils an. 
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3. Betriebe/Unternehmen, die in der Handwerksrolle eingetragen sind und mittelbares oder unmittelbares Mitglied 
in einem tarifschließenden Landesinnungsverband des Lebensmittelhandwerks (des Bäckerhandwerks, des 
Konditorenhandwerks oder des Fleischerhandwerks) sind. 

4. Betriebe und Unternehmen des Speiseeisherstellerhandwerks, die Mitglied im Verband der italienischen Speise-
eishersteller e. V. (UNITEIS) sind.  

b) Soweit Bestimmungen des Tarifvertrags auf Bestimmungen anderer Tarifverträge verweisen, erfasst die Allgemein-
verbindlicherklärung die verweisenden Bestimmungen nur, wenn und soweit die in Bezug genommenen tariflichen 
Regelungen ihrerseits für allgemeinverbindlich erklärt sind. 

Der Tarifvertrag ist in der Anlage abgedruckt. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, für die der Tarifvertrag infolge der Allgemeinverbindlicherklärung verbindlich ist, 
können von einer der Tarifvertragsparteien eine Abschrift des Tarifvertrags gegen Erstattung der Selbstkosten (Papier- 
und Vervielfältigungs- oder Druckkosten sowie Übersendungsporto) verlangen. 

Kiel, den 20. September 2022 
VII 514 - 1859/2022 

Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

des Landes Schleswig-Holstein 

Claus Ruhe Madsen 
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Anlage 

Tarifvertrag zur Regelung der Jahresarbeitszeit 
im Hotel- und Gaststättengewerbe Schleswig-Holstein 

Vom 25. Juni 2018 

§ 1 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieses Vertrages erfasst 

1. räumlich: das Land Schleswig-Holstein; 

2. fachlich: alle Betriebe, die gewerbsmäßig beherbergen oder den Verkauf von Speisen, Getränken oder eines von 
beiden zum Verzehr an Ort und Stelle unter ihrer Regie betreiben, einschließlich Eisdielen und ähnlicher 
sich mit dem Verkauf von Speiseeis befassende Betriebe, wie auch Trinkhallen, Verkaufsstände, 
Fischbratküchen, Vereinshäuser, Erholungsheime, Imbissbetriebe, Selbstbedienungsrestaurants, Han-
dels-, System-, Fast-Food-Gastronomie, Catering, Party-Service, Home-Delivery und so weiter; 

3. persönlich: sämtliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der unter Ziffer 2 dieses Paragraphen fallenden Betriebe, 
ausgenommen der zur ihrer Ausbildung Beschäftigten. Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Musiker und 
Artisten.   

Für Diskjockeys gilt dieser Tarifvertrag nur dann, wenn diese sich in einem Festanstellungsverhältnis 
befinden.  

§ 2 

Anspruchsvoraussetzungen   

1. Regelungen des Tarifvertrages können nur angewendet werden, wenn dieses per Betriebsvereinbarung oder per 
Einzelvereinbarung ausdrücklich vereinbart wird, wobei in Betrieben mit Betriebsrat ausdrücklich die Betriebs-
vereinbarung vorrangig zu behandeln ist.    

2. Nachfolgender Tarifvertrag umfasst ausschließlich Regelungen zur flexibilisierten Arbeitszeit (Arbeitszeitkonto), alle 
anderen Regelungsbestandteile des Manteltarifvertrages1 bleiben bestehen.    

3. Die Abweichung von der Regelarbeitszeit gemäß dem Manteltarifvertrag ist dann nicht mehr zulässig, wenn   

– nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung der bisherigen Tätigkeit bei Anwendung eines 
Flexibilisierungsrahmens die Arbeitnehmerin/den Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet.   

– jugendliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen sind.   

– schwangere Arbeitnehmerinnen betroffen sind. 

4. Die Arbeitnehmerin beziehungsweise der Arbeitnehmer ist auf Verlangen von den Regelungen der flexiblen Arbeits-
zeit zu befreien, wenn   

– im Haushalt der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, das nicht von einer 
anderen im Haushalt lebenden Person betreut werden kann.   

– die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer einen schwer pflegebedürftigen Angehörigen zu versorgen hat, der 
nicht von einer anderen Person gepflegt werden kann.   

– Behinderte mit einem GdB von mindestens 30 betroffen sind. 

§ 3 

Jahresarbeitszeit   

1. Die Tarifparteien vereinbaren ein Jahresarbeitszeitkonto.  

2. Der Flexibilisierungszeitraum beträgt maximal 12 Monate, wobei mindestens ein monatlicher Flexibilisierungs-
rahmen zu Grunde zu legen ist. Der genaue Flexibilisierungsrahmen ist zwischen den Vertragsparteien gemäß § 2 
Ziffer 1 dieses Tarifvertrages schriftlich zu vereinbaren. Ein Flexibilisierungsrahmen, der anteilige Monate vorsieht, 
ist nicht zulässig. Das genaue Start- sowie Enddatum des Flexibilisierungszeitraumes ist in einer Vereinbarung 
gemäß § 2 Ziffer 1 dieses Tarifvertrages zu vereinbaren. Ist kein genauer Flexibilisierungsrahmen vereinbart oder 
sind nur anteilige Monate vorgesehen, gilt der § 3 des Manteltarifvertrags uneingeschränkt. 

1 Die Tarifparteien sind sich darüber einig, dass der Manteltarifvertrag für das Hotel- und Gaststättengewerbe des Landes Schleswig-Holstein immer 
gemeint ist, wenn in diesem Tarifvertrag die Bezeichnung Manteltarifvertrag benutzt wird. 
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3. Die maximale Arbeitszeit richtet sich nach dem zwischen den Parteien vereinbarten Arbeitszeitrahmen gemäß 
Ziffer 2 und beträgt gemäß folgender Tabelle bei: 

Ausgleichszeitraum 
Arbeitsstunden auf Basis 

169 Stunden 
Ausgleichszeitraum auf Basis 

173 Stunden  

2 Monaten   338   346  

3 Monaten   507   519  

4 Monaten   676   692  

5 Monaten   845   865  

6 Monaten 1 014 1 038  

7 Monaten 1 183 1 211  

8 Monaten 1 352 1 384  

9 Monaten 1 521 1 557 

10 Monaten 1 690 1 730 

11 Monaten 1 859 1 903 

12 Monaten 2 028 2 076      

4. Die Arbeitszeit soll gemäß § 3 des Manteltarifvertrags verteilt werden. 

5. Die Arbeitszeit kann je Arbeitstag auf 5 bis höchstens 10 Stunden, die wöchentliche Arbeitszeit auf 25 bis ein-
schließlich 48 Stunden verteilt werden. Innerhalb eines Monates darf die Regelarbeitszeit von 169 nicht um mehr als 
39 Stunden über- oder unterschritten werden. Liegt eine Vereinbarung gemäß § 3 Ziffer 1.2.2. Manteltarifvertrag 
vor, darf die Regelarbeitszeit von 173 Stunden nicht um mehr als 40 Stunden über- oder unterschritten werden. 
Auf Teilzeitkräfte ist dieses entsprechend ihrer Arbeitszeit anzuwenden, wobei dies ausschließlich auf den 
wöchentlichen und monatlichen Flexibilisierungsrahmen anzuwenden ist.   

6. Innerhalb des Zeitraums von 12 Monaten darf eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer in 6 Monaten nicht mehr 
als die regulär vereinbarte monatliche Arbeitszeit von 169 beziehungsweise 173 Stunden eingesetzt werden.   

7. Auf Teilzeitkräfte sind die Bestimmungen dieses Paragraphen entsprechend ihrer Arbeitszeit anzuwenden. 

§ 4 

Jahresarbeitszeitskonto 

1. Die Arbeitgeberin hat für jede Arbeitnehmerin beziehungsweise jeden Arbeitnehmer ein individuelles und beweis-
fähiges Arbeitszeitkonto einzurichten. 

2. Die Arbeitnehmerinnen beziehungsweise die Arbeitnehmer erhalten auf Verlangen einen Auszug ihres Arbeitszeit-
kontos, aus dem der Saldo und die Bewegungen hervorgehen. Der Saldo ist die Differenz der erbrachten Arbeitszeit 
zur tariflichen Arbeitszeit. 

3. Mit der Einführung des Arbeitszeitkontos wird für die betroffene Arbeitnehmerin beziehungsweise für den betrof-
fenen Arbeitnehmer das vereinbarte Einkommen als Monatsentgelt verstetigt ausbezahlt. 

4. Dem Arbeitszeitkonto sind für Entgeltfortzahlungszeiten aus dem Gesetz, sowie aus dem Manteltarifvertrag (Krank-
heits-, bezahlte Freistellungstage, etc.), die entsprechenden Tage gutzuschreiben. Dabei sind bei einer Vereinba-
rung über monatlich 169 Stunden 7,9 Stunden (7 Stunden 50 Minuten) und bei einer Vereinbarung über monatlich 
173 Stunden 8 Stunden zu berücksichtigen.   

5. Am Ende eines Flexibilisierungsrahmens gemäß § 3 Ziffer 3 dieses Tarifvertrages von maximal 12 Monaten verfallen 
grundsätzlich die negativen Zeitsalden, die aus betriebsbedingten Gründen angefallen sind. Positive Zeitsalden 
sind gemäß den anzuwenden Stundenlöhnen des Lohn- und Gehaltstarifvertrages mit einem Zuschlag von 30 Pro-
zent zu vergüten. Eine Übertragung des Saldos in den nächsten Flexibilisierungsrahmen ist ausschließlich möglich, 
wenn dies in einer Vereinbarung gemäß § 2 Absatz 1 dieses Tarifvertrages festgehalten ist.   

6. Während eines Zeitraumes von 12 Monaten ist das Arbeitszeitkonto einmal auszugleichen.   

7. Sollten für den Ausgleich nur Teile eines Monats zur Verfügung stehen, oder die Arbeitnehmerin beziehungsweise 
der Arbeitnehmer innerhalb eines vereinbarten Flexibilisierungsrahmens ausscheiden, verfallen die negativen Zeit-
salden, die aus betriebsbedingten Gründen entstanden sind. Verbleibende positive Zeitsalden sind gemäß den 
anzuwendenden Stundenlöhnen des Lohn- und Gehaltstarifvertrages mit einem Zuschlag von 30 Prozent zu ver-
güten.   

8. Auf Teilzeitkräfte sind die Bestimmungen dieses Paragraphen entsprechend ihrer Arbeitszeit anzuwenden. 
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§ 5 

Ausschlussfristen 

Für diesen Tarifvertrag (Arbeitszeitkonto) gelten die gleichen Ausschlussfristen wie in § 14 des Manteltarifvertrages als 
vereinbart. 

§ 6 

Schlussbestimmungen 

1. Bestehende Betriebs- oder Einzelvereinbarungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Tarifvertrages Gültig-
keit haben, behalten ihre derzeitige Rechtswirkung, bis eine neue Vereinbarung an deren Stelle tritt.   

2. Dieser Tarifvertrag gilt ab 1. Oktober 2018 und kann mit einer Frist von 3 Monaten zum jeweiligen Quartalsende, 
erstmalig jedoch zum 31. Dezember 2023 gekündigt werden.   

3. Im Falle einer Kündigung wirkt dieser Tarifvertrag nicht nach. 
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